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Tag: 23.02.2016 
 

 öffentlich          nichtöffentlich 

      

Betreff:  

Sanierung Kinderspielplatz „Im Jockele“ 

Rückstellung Sanierung Kinderspielplatz „Alter Friedhof Heilbronn“  

- Aufhebung der Zweckbindung 

 

 

I. Antrag 

 

Die Aufhebung der Zweckbindung der Mittel (200.000,00 Euro) für den Kinderspielplatz 

„Alter Friedhof Heilbronn“ zugunsten des Kinderspielplatzes „Im Jockele“ wird geneh-

migt. 

 

 

II. Sachverhalt 
 

Im Rahmen des Teilentwicklungsprogrammes für Kinderspielplätze und Bolzplätze 2011 

wurden den zu sanierenden Spielplätzen Prioritäten zugeteilt. Beide genannten Spiel-

plätze standen für die Sanierung 2014-2016 an. Dem Kinderspielplatz im „Alten Fried-

hof“ wurde jedoch aufgrund seiner Lage am Rand der Kernstadt eine größere Bedeutung 

zugemessen. 

 

Die geplante Sanierung muss nun verschoben werden, da sich unter dem Kinderspielplatz 

„Im Jockele“ ein Feuerlöschbecken befindet, das in einem schlechten Zustand ist und 

deshalb abgebrochen werden muss.  

 

Da im Zuge der Abbruchmaßnahmen ein Großteil des Spielplatzes abgeräumt werden 

muss, bietet es sich an, die Sanierung direkt an den Abbruch anzuschließen. 
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Aus diesem Grund sollen die für den Kinderspielplatz „Alter Friedhof“ bereitgestellten 

Haushaltsmittel für die Sanierung des Kinderspielplatzes „Im Jockele“ verwendet werden. 

 

Die Vorabgenehmigung des Ermächtigungsrestes wird in die Zuständigkeit der Verwal-

tung übertragen. 

 

 

III. Finanzwirtschaft 

 

Die für den Kinderspielplatz „Alter Friedhof“ eingestellten Haushaltsmittel in Höhe von 

200.000,00 Euro stehen im Teilhaushalt 67 (Grünflächen und Friedhöfe) bei der Auf-

tragsgruppe 551067.200 (Spielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen) unter der lfd. Nr. 8 

(Auszahlungen für Baumaßnahmen) beim Sachkonto 78730000 (Auszahlungen für sons-

tige Baumaßnahmen) und dem Investitionsauftrag I55105200310 (Spiel-, Bolzplatz, Ska-

teanlage, Umgestaltung) 2015 zur Verfügung. [Haushaltsplan 2015/2016, Seite 489] 

 

 

IV. Bürgerbeteiligung 

 

Der Antragsgegenstand ist kein Vorhaben im Sinne der „Leitlinien für eine mitgestalten-

de Bürgerbeteiligung in Heilbronn“. Eine Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen. 

 

 Gesehen! 

gez. Barz Heilbronn, 20.01.2016 

……………………………….. Bürgermeisteramt 

Amtsleiter - Dezernat IV – 

 gez. Hajek 

 


